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Kundmachung

des Bürgermeisters der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See vom 
21. April 2022, Zahl: 9000/2022-Pf.

Gemäß § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, 
LGBl.Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBL.Nr. 66/2020, wird 
kundgemacht, dass der Entwurf des Rechnungsabschlusses 2021 
einschließlich der textlichen Erläuterungen in der Zeit vom 

21. April 2022 bis 28. April 2022

während der Amtsstunden im Gemeindeamt – Finanzverwaltung 1. Stock 
– zur öffentlichen Einsicht aufliegt und im Internet auf der Homepage der 
Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See (www.hermagor.at) 
bereitgestellt wird.

Der Bürgermeister:
LAbg. Dipl.Ing. Leopold Astner

Die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus Sars-Cov-2 (COVID-19) 
bedingen, dass beim Parteienverkehr so weit wie möglich auf telefonische oder schriftliche 
Kommunikation zurückzugreifen ist.  

http://www.hermagor.at
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